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Einbeziehungssatzung 
"Mitterweg West"

Ausgleichsfläche
Flur Nr. 1270 T:
Pflanzung von 
6 Obstbäumen

PLANUNGSGRUNDLAGEN
Kartengrundlage / Geobasisdaten: Digitale Flurkarte M 1:1.000, Stand April 2024
Daten des Bayer. Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (LDBV)
www.ldbv.bayern.de; Quelle: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung
Die Darstellung der Flurkarte ist als Eigentumsnachweis nicht geeignet. 
Dieser Bebauungsplan wurde über CAD erstellt. Für die Lagegenauigkeit der Darstellung 
wird keine Gewähr übernommen.
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Denkmale Bodendenkmäler, die bei der Ausführung von Baumaßnahmen 
zu Tage treten, unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 des 
Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG). Sie sind dem 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege BLfD oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen.

Niederschlags-
wasser

Dachflächenwasser sowie Niederschlagswasser von privaten 
Hof- und Zufahrtsflächen sind, soweit die Bodenverhältnisse 
dies erlauben, auf den jeweiligen Grundstücken zu versickern. 
Dabei ist eine breitflächige Versickerung über eine belebte 
Bodenzone anzustreben.
Es ist eigenverantwortlich zu prüfen, inwieweit bei der Beseit-
igung von Niederschlagswasser eine genehmigungsfreie Ver-
sickerung bzw. Gewässereinleitung vorliegt. Die Vorgaben der 
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und der 
technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 
Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) sind ein-
zuhalten.
Gegebenenfalls ist eine wasserrechtliche Genehmigung mit 
entsprechenden Unterlagen zu beantragen. Bei der Beseitigung 
von Niederschlagswasser von Dach-, Hof- und Verkehrsflächen 
sind dann die Anforderungen der ATV-Merkblätter A 138 und 
M 153 einzuhalten.
Nähere Hinweise zum erlaubnisfreien Versickern von Nieder-
schlagswasser und ein Programm zur Beurteilung der Erlaubnis-
freiheit von Niederschlagswassereinleitungen können kostenlos 
auf der Internetplattform des Bayerischen Landesamtes für 
Umwelt LfU abgerufen werden unter https://www.lfu.bayern.de 
Thema/Rubrik: Wasser / Abwasser / Niederschlagswasser.
Im Allgemeinen wird darauf hingewiesen, dass das Durchstoßen 
grundwasserschützender Deckschichten nicht zulässig ist. 
Die Sohle einer Versickerungsanlage darf im Rahmen der 
erlaubnisfreien Versickerung gemäß NWFreiV nicht tiefer als 
5,00 m unter Geländeoberkante liegen und muss einen Abstand 
von 1,00 m zum mittleren höchsten Grundwasserstand aufweisen. 
Alternativ ist die Versickerung beim Landratsamt Rosenheim – 
SG Wasserrecht zu beantragen.
Die Behandlung des Niederschlagswassers ist durch einen 
detaillierten Entwässerungsplan mit dem Bauantrag nachzu-
weisen. 
Die Nutzung von Regenwasser, z. B. zur Gartenbewässerung 
oder zum häuslichen Gebrauch wird empfohlen. 

Gefahren 
durch
Wasser

Im Rahmen des Klimawandels kann es im Alpenraum verstärkt 
zu Starkregenereignissen und in der Folge zu wild abfließendem 
Oberflächenwasser oder Schichtenwasser bzw. stark schwanken-
den Grundwasserständen kommen. 
Gebäude sind daher bis 25 cm über Gelände konstruktiv so zu 
gestalten, dass in der Fläche abfließender Starkregen nicht ein-
dringen kann. 
Unterkellerungen sollten grundsätzlich in hochwassersicherer 
Bauweise ausgeführt werden (Keller wasserdicht und ggf. 
auftriebssicher). 
Öffnungen an Gebäuden (Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zu-
gänge, Installationsdurchführungen etc.) sind ausreichend hoch 
zu setzen bzw. wasserdicht und ggf. auftriebssicher auszuführen.
Es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werden, 
die wildabfließende Wasser aufstauen oder schädlich umlenken 
können.

Immissionen Durch die Bewirtschaftung der umliegenden landwirtschaftlichen 
Flächen ist mit temporären Beeinträchtigungen, insbesondere 
durch Geruch, Lärm, Staub und Erschütterung zu rechnen, auch 
an Sonn- und Feiertagen und zur Nachtzeit, insbesondere 
während der Erntezeit. Auch das Läuten von Kuh- und Kirchen-
glocken ist zu dulden.

DIN- und sonst.
Vorschriften

Soweit die Satzung Bezug auf DIN- und sonstige Vorschriften 
sowie Regelwerke nimmt, können diese, ebenso wie die Satzung, 
im Bauamt der Gemeinde Bad Feilnbach zu den ortsüblichen 
Öffnungszeiten eingesehen werden.

VERFAHRENSVERMERKE
1.

Die Aufstellung der Einbeziehungssatzung wird im vereinfachten Verfahren nach 
§ 13 BauGB durchgeführt. Der Aufstellungsbeschluss wurde am  ____________  
ortsüblich bekanntgemacht und im Internet veröffentlicht.

2. Zu dem Entwurf der Einbeziehungssatzung in der Fassung vom                           
wurde den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß 
§ 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB mit Schreiben vom                        Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb eines Monats / mit einer Frist bis _________  gegeben.

3. Der Entwurf der Einbeziehungssatzung in der Fassung vom _______________  
wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom   ________  
bis  ______________  im Internet veröffentlicht. Zusätzlich erfolgte eine 
öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen in der Gemeindeverwaltung.

Die Gemeinde Bad Feilnbach hat mit Beschluss des Bau- und Umweltausschusses 
vom  _______________  die Einbeziehungssatzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
in der Fassung vom  _______________  als Satzung beschlossen.

4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
               Max Singer
            (Erster Bürgermeister)

- Siegel -

6. Der Satzungsbeschluss zu der Einbeziehungssatzung wurde am  ____________  
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Einbeziehungssatzung mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen 
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über 
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.

5. Ausgefertigt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
               Max Singer
            (Erster Bürgermeister)

- Siegel -

Die Einbeziehungssatzung ist damit in Kraft getreten. 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 
§§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
               Max Singer
            (Erster Bürgermeister)

- Siegel -

Einbeziehungssatzung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
               Max Singer
            (Erster Bürgermeister)

- Siegel -

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Maßgebend für den räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung ist der Lageplan
im Maßstab M 1 : 1.000. Dieser ist Bestandteil der Satzung.

§ 1.1 Gegenstand

Gemeinde:
Gemarkung:
Flur Nr.:

Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung gemäß 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB

Innerhalb der nach § 1 festgelegten Grenzen, wird nach § 34 Abs. 4 Satz 1
Nr. 3 BauGB festgesetzt, dass dort einzelne Außenbereichsflächen in den im
Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen werden, die durch die bauliche
Nutzung des angrenzenden Bereichs geprägt sind.

Räumlicher Geltungsbereich

Auf Grund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) 
sowie des § 9 BauGB, des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat 
Bayern, jeweils in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses aktuellen Fassung 
und mit Verweis auf die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(BauNVO) erlässt die Gemeinde Bad Feilnbach folgende Einbeziehungssatzung:

Dezember 2025VORABZUG

München | Rosenheim | Traunstein

Kufsteiner Straße 87
1. OG - Ost
83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0) 8031 30425 -0
info@begs-gmbh.de

Format 580/580 Bearb.: RU/Kai Projekt-Nr. 25830

"Mitterweg West"

Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Bad Feilnbach hat in der Sitzung 
vom    29.09.2025    gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB die Aufstellung der 
Einbeziehungssatzung "Mitterweg West" beschlossen. 

Bad Feilnbach
Litzldorf
1271/1 T, 1271/2

§ 1.2

§ 2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

§ 3 Naturschutzrechtlicher Ausgleich

§ 4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
               Max Singer
            (Erster Bürgermeister)

- Siegel -

Zulässigkeit von Vorhaben sowie nähere Bestimmungen

Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche
Zulässigkeit von Vorhaben (vgl. § 29 BauGB) nach § 34 BauGB.

Das Maß der Nutzung, die Bauweise, die Grundstücksfläche die überbaut werden
soll sowie die äußere Gestalt von Gebäuden sind in die Eigenart der näheren
Umgebung einzufügen.

Die Befestigung von nicht überdachten Stellplätzen und von Zufahrten mit bitu-
minösen Decken ist, soweit die verkehrstechnischen Anforderungen dies zulassen,
allgemein unzulässig. Stattdessen sind Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster,
Rasenfugenpflaster, wassergebundene Decken, Schotterrasen oder ähnliche
wasserdurchlässige Beläge zu verwenden.

Das Anlegen von Schotter-, Split-, oder Kiesflächen als Ziergestaltung ist nicht
zulässig.

Im Bereich der Flur Nr. 1271/2 sind je angefangene 300 m² Grundstücksfläche
mindestens ein heimischer Laub- oder Obstbaum fachgerecht anzupflanzen oder
zu erhalten. Für alle Pflanzungen sind nur standortgerechte und klimaverträgliche,
heimische Laubgehölze zulässig. Die gepflanzten Bäume und Sträucher sind fach-
gerecht zu pflegen und zu erhalten. Die Bäume sind bei Ausfall durch Neupflanz-
ungen in der darauffolgenden Vegetationsperiode zu ersetzen. Die gärtnerische 
Gesamtgestaltung einschließlich Bepflanzung auf den Baugrundstücken ist bis 
spätestens 1 Jahr nach Nutzungsaufnahme (vgl. Art 78 Abs. 2 BayBO) der je-
weiligen Gebäude herzustellen.

Die, im Rahmen der Naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 18 Abs. 1 
BNatSchG sowie § 1a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 BauGB erforderlichen Ausgleichs-
flächen werden auf externem Gebiet in Form von Obstbaumpflanzungen auf 
Teilflächen der Flur Nr. 1270, Gmkg. Litzldorf nachgewiesen (siehe auch Lageplan 
Übersicht).
 
Hinweis: Eine detaillierte Beschreibung der Ausgleichsmaßnahmen sowie der 
erforderlichen Pflegemaßnahmen ist Bestandteil der Naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung in der Begründung zu dieser Einbeziehungssatzung.
Die Umsetzung der geplanten Ausgleichsmaßnahmen ist vor Satzungsbeschluss 
zur Einbeziehungssatzung durch einen städtebaulichen Vertrag zu sichern.
Flächen im Privateigentum sind mit einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit 
durch Grundbucheintrag (dingliche Sicherung zu Gunsten des Freistaats Bayern) 
oder einer Reallast entsprechend zu sichern.

Bebauungsvorschlag

Laub- / Obstbaum, zu 
pflanzen, Standortvor-
schlag
Obstbaumbestand,
Lage angenähert

Umgrenzung geplante 
Ausgleichsfläche


